
Steueränderungsgesetz 2025 – Verbesserungen für
Sportvereine

Gemeinnützigkeit & Steuererleichterungen
• Freigrenze für wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb: 50.000 €
• Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale: 3.300 € / 960 €
• Freigrenze bei Mittelverwendung: 100.000 €
• Photovoltaikanlagen für gemeinnützigen Zweck erlaubt

Haftungs- und Vergütungsgrenzen
• Vergütung von Organmitgliedern: 3.300 € jährlich

Prämiensteuerfreiheit & Förderung von E-Sport
• Medaillenprämien bei Olympia steuerfrei
• E-Sport als gemeinnütziger Zweck anerkannt

Weitere Änderungen
• Anhebung der Entfernungspauschale
• Reduzierter Umsatzsteuersatz für Verpflegung


